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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

wir freuen uns, dass Ihr Euch unseren aktuellen Newsletter BERLIN AKTUELL zur Lektüre genommen 

habt.  

Nach mehr als 20 Jahren des Streits mit der Union hat der Bundestag auf Drängen der SPD-Fraktion in 

erster Lesung über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz beraten. Fachkräfte aus dem europäischen In- 

und Ausland tragen zum wirtschaftlichen Erfolg Deutschlands bei. Zudem sollen auch bereits in 

Deutschland arbeitende Geflüchtete durch das dazugehörige Beschäftigungsduldungsgesetz bessere 

Bleibeperspektiven erhalten.   

Darüber hinaus profitieren durch eine am Mittwoch beschlossene Reform zukünftig mehr Geringverdie-

ner und Rentner vom Wohngeld. Im Rahmen der Städtebauförderung soll zudem den aktuellen Heraus-

forderungen des digitalen und Klimawandels begegnet werden. 

Weitere Themen dieser Ausgabe sind die geplante Reform der Psychotherapeutenausbildung, die wei-

tere Förderung des Schienenverkehrs, sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit den östlichen Nach-

barn Europas. 

 

 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen! 

 

Eure  

 

 

 

 

 

          Bärbel Bas        Mahmut Özdemir 
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TOPTHEMA 

DEUTSCHLAND BEKOMMT EIN MODERNES EINWANDERUNGSGE-
SETZ 
Die SPD-Fraktion hat mehr als 20 Jahre darum gekämpft, die Union war immer dagegen, doch jetzt 

kommt es endlich: Deutschland bekommt ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Der Bundestag hat am 

Donnerstag in erster Lesung über einen Gesetzentwurf der Koalition beraten. 

Damit wird erstmals die Einwanderung in den Arbeitsmarkt nicht nur für Hochqualifizierte, sondern 

auch für alle Fachkräfte mit Berufsausbildung geöffnet und effektiv gesteuert. Denn klar ist: Zusätzliche 

Fachkräfte sind ein Fundament für unseren künftigen wirtschaftlichen Erfolg und garantieren so soziale 

Sicherheit für alle in Deutschland. 

Die Koalition schafft nun klare Regeln, wer aus Drittstaaten (Staaten, die nicht zum europäischen Wirt-

schaftsraum gehören) kommen kann, und wer bleiben darf. 

Andrea Nahles, Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, ist sicher: „Das wird die Akzeptanz für die 

dringend benötigte Zuwanderung von Fachkräften erhöhen“. 

In vielen Branchen und Regionen gibt es Vollbeschäftigung, und schon jetzt sind 1,6 Millionen Stellen 

längerfristig unbesetzt – Tendenz steigend. Deutschland braucht zusätzliche Fachkräfte. 

Für die SPD-Fraktion steht deshalb die gute Aus- und Weiterbildung der Beschäftigten in Deutschland 

an erster Stelle. Dafür hat sie auch das Qualifizierungschancengesetz auf den Weg gebracht, das die 

Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Strukturwandel fördert,und setzt sich für 

die richtigen Rahmenbedingungen ein, etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Eröff-

nung neuer Perspektiven für Langzeitarbeitslose. 

 

Öffnung des Arbeitsmarktes 

Wegen des demografischen Wandels werden diese Maßnahmen allerdings nicht ausreichen. „Neben 

der Qualifizierung und Weiterbildung inländischer Fachkräfte und der verstärkten Anwerbung von 

Fachkräften aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist unsere Wirtschaft langfristig auf gut 

qualifizierte Fachkräfte auch aus dem außereuropäischen Ausland angewiesen", sagt Andrea Nahles. 

Aus diesem Grund öffnet die Koalition den deutschen Arbeitsmarkt erstmals vollständig auch für Men-

schen mit einer Berufsausbildung aus Drittstaaten. Wer ein konkretes Jobangebot hat und eine Quali-

fikation besitzt, die ihn zur Ausübung dieser Beschäftigung befähigt, kann zukünftig langfristig in 

Deutschland bleiben. Die bislang notwendige Vorrangprüfung fällt weg, kann aber bei Verschlechte-

rung der Arbeitsmarktlage wiedereingeführt werden. 
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Mit dem vorgestellten Gesetzentwurf wird es künftig Fachkräften aus dem außereuropäischen Ausland 

erleichtert, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Hindernisse bei der Anerkennung ausländischer 

Berufsqualifikationen sollen abgebaut werden. Dafür soll das Anerkennungsverfahren der Bunde-

sagentur für Arbeit in Zukunft vollständig im Inland durchgeführt werden.  

Im Wege eines „beschleunigten Fachkräfteverfahrens“ soll zudem das bisher aufwändige Visa-Verfah-

ren verkürzt werden. So baut die SPD-Fraktion Hürden ab, damit die so dringend benötigten Fachkräfte 

schneller einreisen können und somit auch schnell die Chance bekommen, sich ein Leben in unserer 

Gemeinschaft aufbauen zu können. 

Andrea Nahles: „Damit können wir Fachkräfte schneller und gezielter anwerben, um damit Lücken, 

zum Beispiel bei der ärztlichen Versorgung oder im Handwerk, zu schließen“. 

Für IT-Spezialisten wird übrigens als einzige Berufsgruppe die Möglichkeit geschaffen, auch ohne for-

malen Abschluss Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. 

Arbeitsplatzsuche auch in Deutschland 

Die Arbeitsplatzsuche vor Ort stand bisher nur Akademikern offen. Jetzt sollen auch Fachkräfte mit 

abgeschlossener Berufsausbildung für bis zu sechs Monate einen Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche 

erhalten – solange sie über eine anerkannte Qualifikation, ausreichende Deutschkenntnisse und einen 

gesicherten Lebensunterhalt verfügen. Während dieser Zeit kann auch eine Probearbeit bis zu zehn 

Wochenstunden, etwa in Form eines Praktikums, ausgeübt werden. 

Darüber hinaus schafft das geplante Gesetz die Möglichkeit, auch zur Suche eines Ausbildungsplatzes 

nach Deutschland zu kommen. Voraussetzungen sind hier neben der vollständigen Lebensunterhalts-

sicherung ein Abschluss, der zu einem Hochschulzugang in Deutschland berechtigt, gute deutsche 

Sprachkenntnisse (Niveau B2) und die Nicht-Vollendung des 25. Lebensjahres. 

Das Gesetz stellt auch sicher, dass es nicht zu Lohndumping kommt. So müssen Bezahlung und Ar-

beitsbedingungen der ausländischen Fachkraft denen vergleichbarer inländischer Arbeitnehmer ent-

sprechen. 

Die SPD-Fraktion will das Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch vor der parlamentarischen Sommer-

pause verabschieden. „So bekommt Deutschland ein modernes Zuwanderungsrecht“, sagt Fraktions-

chefin Nahles – ein großer Erfolg für ein weltoffenes, modernes, wirtschaftlich erfolgreiches und sozial 

stabiles Land. 
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INNERES 

GEDULDETE SOLLEN CHANCE BEKOMMEN, IN DEUTSCHLAND ZU BLEIBEN 

Die SPD-Fraktion hat sich gegen die Union durchgesetzt: Wer bereits als Geflüchteter geduldet ist, 

einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz hat und gut integriert ist, soll die Chance bekommen, in Deutsch-

land zu bleiben. Am Donnerstag hat der Bundestag in erster Lesung über das Beschäftigungsdul-

dungsgesetz beraten. 

Es gibt in Deutschland viele Menschen, die zwar keinen Schutzstatus erhalten haben, aber dennoch 

im Land geduldet sind – aus ganz verschiedenen Gründen. Sie wollen arbeiten und sich einbringen, 

die Sprache lernen und sich integrieren. Manche stecken mitten in der Ausbildung oder dem Beruf. 

Unternehmen und Kollegen engagieren sich bei der Integration der neuen Kollegen. 

„Es ist daher nicht sinnvoll, wenn wir mit viel Aufwand ausländische Fachkräfte anwerben und fit für 

den deutschen Arbeitsmarkt machen, während gleichzeitig gut integrierte und qualifizierte Geflüchtete 

unser Land wieder verlassen müssen“, sagt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles. Wer bereits geduldet 

ist, einen Arbeits- oder Ausbildungsplatz hat und gut integriert ist, soll die Chance bekommen, in 

Deutschland zu bleiben. 

Nahles: „Mit dem Duldungsgesetz schaffen wir Perspektiven für gut integrierte Geduldete, damit nicht 

die Falschen abgeschoben werden.“ 

Qualifizierte Ausbildung in einem Mangelberuf 

An eine neu geschaffene 30-monatige Beschäftigungsduldung soll sich in Zukunft die Möglichkeit an-

schließen, einen Aufenthaltstitel zu erwerben. Die bisherige Frist von acht Jahren wird so deutlich ver-

kürzt. Für den Erhalt einer solchen Duldung müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein: Die Gedul-

deten müssen seit eineinhalb Jahren mit mindestens 35 Wochenstunden sozialversicherungspflichtig 

versichert sein, hinreichend gut deutsch sprechen (Sprachniveau A2) und ihren eigenen Lebensunter-

halt seit zwölf Monaten gesichert haben und weiterhin sichern können. Zudem müssen sie seit zwölf 

Monaten geduldet sein. 

Außerdem schafft die SPD-Fraktion die Voraussetzung, jungen, gut integrierten Geduldeten Bleibe-

perspektiven durch Bildung zu eröffnen. So werden die Regelungen für die Ausbildungsduldung („3+2-

Regelung“) klarer gefasst. Künftig kann eine Duldung sieben Monate vor Ausbildungsbeginn beantragt 

und sechs Monate vorher erteilt werden, wenn ein Ausbildungsvertrag vorliegt. Die Beschäftigungser-

laubnis erteilt die Ausländerbehörde künftig automatisch. 

Auch bei Helferausbildungen kann in Zukunft eine Ausbildungsduldung erteilt werden, solange sich 

eine qualifizierte Ausbildung in einem Mangelberuf anschließt und hierfür eine Ausbildungszusage vor-

liegt. 
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Das Vorhaben soll parallel zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz noch vor der parlamentarischen 

Sommerpause verabschiedet werden. Damit bekennt sich die SPD-Fraktion zu denen, die bereits gut 

integriert sind und legt ein Fundament für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg des Landes. Denn 

Deutschland braucht zusätzliche Fachkräfte, um wirtschaftlich stark zu bleiben – und davon profitieren 

alle. 

 

WOHNPOLITIK 

WOHNGELDREFORM AUF DEN WEG GEBRACHT 

Bezahlbaren Wohnraum zu finden, wird immer schwieriger. Insbesondere in den Städten steigen die 

Mieten, was dazu führt, dass sich immer mehr Menschen keinen angemessenen Wohnraum mehr 

leisten können. Auf Druck der SPD-Fraktion hat die Koalition bereits zahlreiche Maßnahmen auf den 

Weg gebracht, preiswerten Wohnraum zu schaffen und Mietwucher einzudämmen. Nun steigen auch 

die Zuschüsse für hunderttausende Haushalte zum Wohnen weiter. Das Bundeskabinett hat am Mitt-

woch eine Reform des Wohngeldes beschlossen. 

Mit der Reform setzt die Koalition eine weitere SPD-Forderung aus dem Koalitionsvertrag und der 

Vereinbarung des Wohngipfels vom 21. September 2018 um: „Bund und Länder werden das Wohngeld 

zum 1. Januar 2020 verbessern. Mit einer Wohngeldreform 2020 soll das Leistungsniveau und die 

Reichweite des Wohngeldes gestärkt werden. So können die Entlastungswirkungen des Wohngeldes 

erhalten und einkommensschwache Haushalte bei den Wohnkosten unterstützt werden.“ Der neue 

Gesetzentwurf passt das Wohngeld künftig an die Mieten- und Einkommensentwicklung an. 

So wird es mehr Wohngeld für mehr Haushalte geben. Das ist ein wichtiger Schritt, um die Bürgerinnen 

und Bürger mit niedrigen Einkommen bei ihren Wohnkosten wirkungsvoll zu entlasten. Zuletzt wurde 

das Wohngeld zum 1. Januar 2016 angepasst. Von der Wohngeldreform werden rund 660.000 Haus-

halte profitieren. Darunter sind 25.000 Haushalte, die bisher auf Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und 

Sozialhilfe angewiesen sind. Die Leistungsverbesserungen werden insbesondere Familien und Rent-

nerhaushalten zugutekommen. 

Miethöchstbeträge werden weiter angehoben 

Zum anderen will die Koalition die Miethöchstbeträge nach Mietstufen gestaffelt anheben. Die Miet-

höchstbeträge bestimmen den Betrag der Miete, bis zu dem die Miete durch das Wohngeld bezu-

schusst wird. Die Miethöchstbeträge in den Regionen mit stark steigenden Mieten, vor allem in den 

Ballungsräumen, werden überdurchschnittlich angehoben. 

Mit einer neuen Mietenstufe VII wird der immer stärkeren Mietenspreizung und dem besonders hohen 

Mietenniveau von Kreisen und Gemeinden, die nicht mehr durch die bisherigen sechs Mietenstufen 



 

8 

sachgerecht abgebildet werden konnten, Rechnung getragen. Damit können die Haushalte in Kreisen 

und Gemeinden mit einer Abweichung des Mietenniveaus von 35 Prozent und höher gegenüber dem 

Bundesdurchschnitt nun stärker durch das Wohngeld bezuschusst werden. 

Mit der Stärkung des Wohngeldes 2020 wird erstmalig eine Dynamisierung (regelmäßige Fortschrei-

bung) des Wohngeldes eingeführt: Das Wohngeld wird alle zwei Jahre an die Bestandsmieten- und 

Einkommensentwicklung angepasst. Dadurch bleibt die Leistungsfähigkeit des Wohngeldes erhalten. 

Die Zahl der Wohngeldempfängerinnen und -empfänger wird dadurch zukünftig weniger schwanken. 

 

WOHNPOLITIK 

STÄDTEBAUFÖRDERUNG AN AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN ANPASSEN 

Am 11. Mai fand bundesweit der fünfte Tag der Städtebauförderung statt. Aus diesem Anlass hat der 

Deutsche Bundestag am Freitag einem Antrag der SPD- und der Union-Fraktion zugestimmt, der den 

stadtentwicklungspolitischen Erfolg der Städtebauförderung und der Nationalen Stadtentwicklungspo-

litik unterstreicht. 

In ihrem Antrag begrüßen die Koalitionsfraktionen die Vorgabe des Koalitionsvertrags, die Städte-

bauförderung weiterzuentwickeln, um strukturschwache Regionen und interkommunale Kooperationen 

besser zu fördern und den aktuellen Herausforderungen des Klimawandels, der Digitalisierung und 

den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbrüchen zu begegnen. 

Die Städtebauförderung soll als eigenständiges, eng an Problemen vor Ort orientiertes Förderinstru-

ment beibehalten, weiterentwickelt, flexibler ausgestaltet und entbürokratisiert werden. 

Seit 1971 unterstützt die Städtebauförderung erfolgreich Städte und Gemeinden bei erforderlichen 

Umbauprozessen. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Belebung von Orts- und Stadtkernen. Dabei 

werden ländliche Regionen besonders berücksichtigt. Im Rahmen von aktuell insgesamt 2900 Maß-

nahmen werden so städtische Grün- und Freiflächen entwickelt, denkmalgeschützte Gebäude erhal-

ten, Sportanlagen modernisiert oder leerstehende Gebäude saniert. 

Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD unterstreichen, dass die Städtebauförderung damit in 

besonderem Maße zur Unterstützung des sozialen Zusammenhalts beiträgt. 

Der Antrag fordert die Bundesregierung nun auf, dass der Einbezug von Bürgerbeteiligung und -mit-

wirkung sowie die Beteiligung Privater für die Umsetzung städtebaulicher Ziele gefördert werden soll. 

Die Bundesregierung soll prüfen, ob digitale Instrumente Beteiligungsprozesse transparenter gestalten 

können. 

Vor dem Hintergrund des aktuellen Wohnraumbedarfs fordern die Fraktionen die Regierung auf, die 
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Städtebauförderung mit der Wohnungsbauförderung zu verknüpfen – und so gegebenenfalls zur Ent-

wicklung gänzlich neuer Wohngebiete beizutragen. 

Insgesamt gelte es, die Städtebauförderung an die neuen Herausforderungen durch den Klimawandel, 

den digitalen Wandel, aber auch die gesteigerten Anforderungen an die soziale Infrastruktur und die 

Sicherheit im öffentlichen Raum anzupassen. 

 

GESUNDHEITSPOLITIK 

PSYCHOTHERAPIE WIRD DIREKTSTUDIUM 

Es gibt aus Sicht der SPD-Bundestagsfraktion erheblichen Reformbedarf bei der Ausbildung von Psy-

chotherapeutinnen und -therapeuten: Der Bedarf an psychotherapeutischer Versorgung wächst in 

Deutschland stetig, und für eine angemessene Behandlung erkrankter Patientinnen und Patienten wer-

den hochqualifizierte und motivierte Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gebraucht. Der 

Umfang gestellter Diagnosen ist in der Vergangenheit kontinuierlich gestiegen. 

Um die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland zu stärken, soll die Berufsausbildung zur 

Psychotherapeutin und zum Psychotherapeuten bzw. der Zugang zum Beruf zukünftig einheitlich und 

stringent strukturiert und damit auch attraktiver gestaltet werden. Das geplante Gesetz novelliert den 

Ausbildungsweg der Psychologischen Psychotherapie bzw. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie. 

Seit dem Psychotherapeutengesetz von 1998 ist er weitestgehend unverändert geblieben. 

Mit der Reform soll zukünftig ein eigenständiges wissenschaftliches Masterstudium Voraussetzung zur 

Erteilung der Approbation sein. Es wird sich strukturell vom bisherigen Ausbildungsweg (Studium der 

Psychologie mit anschließender Therapieausbildung und Approbation) unterscheiden und im Rahmen 

eines geplant fünfjährigen Hochschulstudiums den Zugang zum Beruf eröffnen. Das Studium wird 

übergreifend und nicht alters- oder verfahrensspezifisch ausgerichtet sein und mit einer staatlichen 

Prüfung, der Approbation, abgeschlossen. 

Anschließend ist der Weg zu einer verfahrensspezifischen (zum Beispiel Verhaltenstherapie, analyti-

sche Psychotherapie, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Systemische Therapie) oder al-

tersorientierten Weiterbildung (zum Beispiel Kinder und Jugendliche oder Erwachsene) eröffnet. 

Noch offene Fragen zu klären 

Die neue Studienstruktur orientiert sich an anderen akademischen Heilberufsausbildungen. Ein frag-

mentierter Studienverlauf zur Psychotherapeutin oder zum Psychotherapeuten würde somit der Ver-

gangenheit angehören. 
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Mit Blick auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung bestehen für die SPD-Abgeordneten derzeit 

noch offene Fragen hinsichtlich der Finanzierung während der ambulanten Ausbildungsphase; sie wird 

im nun beginnenden Gesetzgebungsverfahren intensiv diskutiert werden. So sollen zukünftig Struktu-

ren geschaffen werden, die die Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in Weiterbildung auch 

in die Lage versetzen, sich vollumfänglich ihrer Fortbildung zu widmen. 

Der Entwurf zum Psychotherapeutenausbildungsreformgesetz sieht derzeit lediglich eine Regelung 

zur zukünftigen Ausbildung vor. Auch die Situation der sogenannten Psychotherapeuten in Ausbildung 

(PiA) gehört auf die Tagesordnung dieser Reformdiskussion. 

Im parlamentarischen Verfahren wird sich die SPD-Bundestagsfraktion dafür einsetzen, dass auch die 

Situation der derzeitigen PiA in den Mittelpunkt der Diskussionen rückt und es Lösungen gibt, die eine 

Überforderung der Betroffenen vermeidet. Es bedarf tragfähiger Übergangsregelungen für die PiA. 

 

VERKEHR 

MEHR VERKEHR AUF DIE SCHIENE 

Am Donnerstag hat der Bundestag erstmals einen Antrag der Union und der SPD-Fraktion beraten, 

der die Bundesregierung zur weiteren Förderung des Schienenverkehrs auffordert. 

In ihrem Antrag begrüßen die Regierungsfraktionen die Entlastung der Eisenbahnverkehrsunterneh-

men durch die Halbierung der Trassenpreise für den Güterverkehr und durch Sofortmaßnahmen des 

„Masterplan Schienengüterverkehr“. 

Auch die Einführung einer bundesweiten Mautpflicht für LKW ab einem Gesamtgewicht von 7,5 Ton-

nen hat zu einer Angleichung der Wettbewerbsbedingungen zwischen Straße und Schiene geführt. 

Der Verkehrsträger Schiene hat enormes Potenzial, zum Gelingen einer erfolgreichen Verkehrswende 

beizutragen. Schon heute fährt die Bahn mehr als 90 Prozent ihrer Transportleistung elektrisch. Rund 

57 Prozent des Bahnstroms in Deutschland wurden 2018 aus erneuerbaren Energien erzeugt – und 

dieser Anteil wird mit dem Angebot erneuerbaren Energien auch in Zukunft weiter wachsen. 

Vor diesem Hintergrund sind zusätzliche Initiativen notwendig sind, um mehr Verkehr auf die klima-

freundliche Schiene zu bringen. Dafür braucht es eine Reihe von Maßnahmen. Dazu zählen: 

 eine Überprüfung weiterer steuerlicher Entlastungen zur Steigerung der Wettbewerbs-fähig-

keit des Schienenverkehrs 

 die Digitalisierung und weitere Elektrifizierung des Netzes 

 Aus- und Neubaumaßnahmen 

 Investitionen in den Erhalt des bestehenden Netzes 



 

11 

 besseren Lärmschutz, insbesondere durch die Ausstattung von Güterzügen mit sogenannten 

Flüsterbremsen 

 effizientere Strukturen im DB-Konzern 

 

AUSSENPOLITIK 

BEKENNTNIS ZUR PARTNERSCHAFT MIT EUROPAS ÖSTLICHEN NACHBARN 

Am Freitag hat der Bundestag einen Antrag der SPD- und Unionsfraktion beschlossen, der die Bedeu-

tung der Östlichen Partnerschaft (ÖP) für die Europäische Union (EU) unterstreicht. Die Koalition sen-

det damit in unruhigen sicherheitspolitischen Zeiten ein Signal für eine umsichtige EU-Nachbarschafts-

politik mit seinen östlichen Partnerländern Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, der Republik 

Moldau und der Ukraine. 

In ihrem Antrag fordern die Koalitionsfraktionen die Bundesregierung auf, sich in der EU für eine ver-

stärkte Zusammenarbeit bei der politischen und wirtschaftlichen Modernisierung dieser Länder einzu-

setzen. Dabei soll sie insbesondere auf eine gemeinwohlorientierte Politik hinwirken. Dazu gehören 

die Achtung der Menschenrechte, der Schutz der Pressefreiheit, die entschlossene Bekämpfung von 

Korruption und des Einflusses von Oligarchen auf politische Entscheidungen, aber auch der Aufbau 

und die Wahrung einer unabhängigen Justiz sowie die Reform der öffentlichen Verwaltung.  

Erasmus+ ausbauen 

Die Vorteile und sozialen Verbesserungen im Alltag sollen für die Menschen in den ÖP-Ländern direkt 

spürbar sein. Dementsprechend fordert der Antrag, Aus- und Weiterbildungsprogramme wie Erasmus+ 

auszubauen und weitere Teile des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens in die 

Förderung miteinzubeziehen. 

Die Östliche Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und ihren östlichen Nachbarstaaten 

wurde vor zehn Jahren am 7. Mai 2009 beschlossen. Die Gründung erfolgte, um die sechs Teilneh-

merstaaten enger an die EU heranzuführen, sodass sich die Einzelstaaten, aber auch die Region, 

politisch und wirtschaftlich weiterentwickeln. In fünf ÖP-Staaten existieren heute sechs ungelöste Re-

gionalkonflikte, an denen Russland entweder direkt beteiligt oder an einer Lösung nicht interessiert ist. 

Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, den guten Ruf, den Deutschland in allen ÖP-Staaten ge-

nießt, intensiver zu nutzen, um auch im Rahmen der OSZE die Konflikte in der Region einer Lösung 

näher zu bringen. Russland müsse die territoriale Integrität, das Selbstbestimmungsrecht und die Un-

abhängigkeit der ÖP-Staaten uneingeschränkt respektieren. 

Die deutsche Ratspräsidentschaft soll zum Anlass genommen werden, in eine Debatte einzutreten, 

wie die Östliche Partnerschaft über das Jahr 2020 hinaus gestaltet werden sollte. 
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